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Zeitfragen / Rechtsfragen Schweizer Ingenieur und Architekt Nr. 1-2, 10. Januar 1991

IP Bau, ein Aus- und
Weiterbildungsprogramm des
Bundes zur Erhaltung und
Erneuerung der Bausubstanz

Generelle Zielsetzung des IP Bau ist die
Qualitätsverbesserung der Erhaltung
und Erneuerung der Bausubstanz. Um
dies zu erreichen, wird punktuell
vorhandenes Wissen zusammengetragen,
aufbereitet und mittels Kursen,
Informationsveranstaltungen, Handbüchern,

Broschüren und Merkblättern
sowie gegebenenfalls Videos und EDV-
Programmen zielgruppengerecht
weitervermittelt. Als Zielpublikum sind
Planer und Ausführende, Bauherren
und Eigentümer, Behörden, Nutzer
und Betroffene anvisiert. Für diese
Arbeit stellt der Bund innerhalb von
6 Jahren 20 Mio Fr. zur Verfügung.

Das IP Bau gliedert sich fachtechnisch
in die drei Bereiche Hochbau, Tiefbau
und Umfeld (vgl. Bild 2). Neben den
objektbezogenen Planungs- und
Ausführungsprozessen, die in den Bereichen

Hochbau und Tiefbau behandelt
werden, sollen auch wichtige
Rahmenbedingungen im Umfeld der baulichen
Erneuerung bearbeitet werden. In
erster Linie werden hier baurechtliche
und wirtschaftliche, aber auch planerische

Rahmenbedingungen miteinbezogen.

Hochbau - Gesamtablauf der Erneuerung
Diagnosemethoden
Kostenermittlung
Bauablauf (Planung und Ueberwachung)
Technologien / Massnahmen
Geplanter Unterhalt
Gebäudebewirtschaftung

Tiefbau - Planungshilfen
Diagnosemethoden
Technologien

- Kostenmanagement
Unterhalt

Umfeld - rechtliche Aspekte
Arbeitshilfen für Eigentümer
Instrumente für Gemeinden
Finanzierungsmodelle
Wirkungszusammenhänge

Bild 2. Ausbildungsschwerpunkte in den drei Fachbereichen Hochbau, Tiefbau und
Umfeld des IP-Bau

Zurzeit sind erste Ausbildungsthemen
in Bearbeitung, die für die Bauplaner
interessant sein könnten und ab Mitte
nächsten Jahres in Zusammenarbeit
mit dem SIA und anderen Verbänden
in Kursen und Veranstaltungen
angeboten werden:

- Organisation und Gesamtablauf
einer Gebäudeerneuerung

- Grundlagen und Methoden der
Gebäudebewirtschaftung

- Handbuch für den Gebäudeunterhalt

- Planungshilfen für Hochleistungsstrassen

- Diagnosemethoden im Tiefbau
- Baurechtliche Aspekte der Erneuerung

- Wohin mit den Bauabfällen?
Adresse des Verfassers: Reto Lang, dipi.
Bau-Ing. ETH, Projektleiter IP Bau. Gruen-
berg & Partner. Alfred-Escher-Str. 9. 8027
Zürich.

Rechtsfragen
Zur Autonomie der Gemeinden
Nicht einig waren sich eine Rheintaler
Gemeinde und der Regierungsrat des Kt.
Graubünden über die konkrete Abgrenzung der
Bauzone.

Umstritten geblieben war zwischen Gemeinde

und Kantonsregierung die Zonenzuweisung

einer bahnhofsnahen, im flachen
Gemeindeteil gelegenen Gebietes. Die Regierung

hielt die Zuweisung zu einer Wohnbauzone

für Mehrfamilienhäuser mit Rücksicht
auf den Grundsatz der haushälterischen
Bodennutzung für zweckmässig. Die Gemeinde

dagegen wollte vor allem angesichts des

Mangels an Fruchtfolgeflächen im Kanton
Graubünden den Überlegungen des Schutzes

des fruchtbaren Kulturlandes Vorrang
einräumen und erhob gegen den
Regierungsentscheid staatsrechtliche Beschwerde.

Das Bundesgericht hatte vorerst wieder einmal

darauf hinzuweisen, dass für die
umstrittene Fläche keine korrekte, nämlich im
Nutzungsplanverfahren vorgenommene
Zuweisung von Empfindlichkeitsstufen
vorgenommen worden war. Wir haben in unseren
Pressediensten wiederholt darauf hingewiesen,

dass Zonenplanrevisionen ohne diese
Zuweisung unzulässig sind.

bei der Baugebietsabgrenzung
Bei der Frage Einzonung oder Nichteinzo-
nung wog das Bundesgericht nach einem
Augenschein an Ort und Stelle die
Argumente sehr differenziert gegeneinander ab.

Auf einige Punkte sei hier hingewiesen:

Kleinere Teilflächen des umstrittenen
Gebietes, die zum «weitgehend überbauten
Land» im Sinne von Art. 15 des

Raumplanungsgesetzes zu rechnen waren, beliess es
in der Bauzone, schützte also den Einzo-
nungsentscheid des Regierungsrates. Woran
erkennt man nun aber das «weitgehend
überbaute Land»? Unter diese Kategorie fallen

nebst vollständig überbauten Flächen
auch Baulücken, also an das überbaute Land
unmittelbar angrenzende, meist bereits
erschlossene, unüberbaute Flächen von
untergeordneter Bedeutung. Sie werden von der
bestehenden Überbauung so stark geprägt,
dass sinnvollerweise lediglich die Aufnahme
in die Bauzone in Frage kommt.

Der Argumentation der Gemeinde folgte
das Bundesgericht dagegen bei der Frage des
Baulandbedarfs für die nächsten 15 Jahre.
Erneut hielt es fest, dass der Bedarf der nächsten

15 Jahre bloss eine obere Limite für die
Grösse der Bauzone sei. Der vorausgesagte

Bedarf richte sich nicht einfach nach der
Nachfrage, die Gemeinde dürfe durchaus
eine restriktivere Siedlungsplanung verfolgen.

Das Bundesgericht verwarf schliesslich
das Argument, hochqualitatives Kulturland
könne hier deshalb nicht der
Landwirtschaftszone zugewiesen werden, weil es
nicht dem Fruchtfolgeflächenkontingent des
Kantons zugerechnet w orden sei.

Im Ergebnis gestand das Bundesgericht für
den grösseren Teil der Fläche den Interessen
an der Verhinderung zu grosser Bauzonen
und am Schutz des besten Landwirtschaftslandes

den Vorrang zu. vor der Eignung des
Landes für die Überbauung. dem regionalen
Bedürfnis nach zusätzlichem Mehrfamilienhausbauland

sowie den Interessen der
Grundeigentümer. Das Beispiel zeigt, dass
der Entscheid über Einzonung oder Nicht-
einzonung heute eine umfassende Abwägung

unter allen wichtigen Interessen
verlangt. Es liegt in der Natur der Sache, dass
die Gewichtung der einzelnen Elemente
nicht von jeder Behörde gleich vorgenommen

wird und deshalb Überraschungen nie
ausgeschlossen werden können. (BGE vom
30. Mai 1990 i.S. Gemeinde Malans,
staatsrechtliche Beschwerde; zum Begriff des

«weitgehend überbauten Landes» im Sinne
von Art. 15 Buchstabe a RPG: Fall Engelberg:

BGE 113 la 450). VLP


	...

